
Verschärfung Luftfracht
                VO ( EG ) 2320 / 2002

Ziel: Steigerung der Luftsicherheit

Wann: ab Februar 2006
            Umsetzungsfrist verlängert bis 31.07.2006
Wer: Dienstleister der Luftfracht müssen sich beim
         Luftfahrtbundesamt LBA registrieren lassen
         dadurch werden diese
          REGLEMENTIERTER BEAUFTRAGTER
Wie: Antrag und Vorlage eines Luftfracht-Sicherheitsplanes

Anträge unter www.lba.de/deutsch/lba/fachbereiche
Informationen auch vom Speditions-Logistikverband
Hessen/Rheinland ( wenn Mitglied )

REGLEMENTIERTE BEAUFTRAGTE fordern
Sicherheitserklärungen -SE- von den Firmen an
Diese nennen sich BEKANNTER VERSENDER
Ø SE für Bekannter Versender
Ø SE für Bekannter Postversender
Ø SE für Transplantate und
Ø SE für Selbstanliefernde Bestattungsunternehmen

Wichtig: Bekannter Versender muss für jeden seiner
Dienstleister ( also an den Reglementierten Beauftragten )
eine SE ( ggf mehrere s.o. ) abgeben.

Resultat:
- alles noch vorläufig
- Kostenaspekt / Überwachung
- Reglem. Beauftragter muss jetzt

Sicherheitsbeauftragte ausbilden
- Unkenntnis über Sicherheitspläne
- Prüf- und Kontrollrechte bei LBA oder dem

Reglementierten Beauftragten ?

http://www.lba.de/deutsch/lba/fachbereiche

